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Zusatzvereinbarung zum Berufsausbildungsvertrag 
- Verlängerung der Probezeit -  

 
 

Ausbildungs- 
betrieb 

Tierarztpraxis 
 

Straße 
 

PLZ, Ort 
 

 

Auszubildende/ 
Auszubildender 

Name 
 

Straße 
 

PLZ, Ort 
 

geboren am 
 

 

Ausbildungs- 
vertrag 

Nummer Ausbildungsbeginn Ausbildungsende 

 
 

Ergänzend zum Berufsausbildungsvertrag vom      wird die Verlängerung 

der Probezeit wie folgt vereinbart: 

 

Die ursprünglich vereinbarte Probezeit vom   bis zum  ,  

wird bis zum   verlängert. 

 
Die Probezeit beträgt mindestens einen und höchstens vier Monate (§ 20 Berufsbildungsgesetz). 
Wird die Ausbildung während der Probezeit um mehr als 1/3 dieser Zeit unterbrochen, so 
verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.  
Als Nachweis der ausgefallenen Probezeit liegen Atteste/Bescheinigungen bei. 
 
 
 
      

 
 

 Ausbildende/r Tierärztin/Tierarzt (Stempel, Ort, Datum, Unterschrift)

      
Auszubildende/r (Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
      
Ggf. gesetzliche Vertreter (Ort, Datum, Unterschrift) 
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